
1

Förderprogramme EnergieFörderprogramme Energie
Frühlingsveranstaltung HEV, 30. März 2010

Andrea Beck
Kompetenzzentrum erneuerbare Energien

Situation 2010/2011

Teilzweckbindung CO2-Abgabe
200 Mio. Franken pro Jahr

133 Mio. Franken 
pro Jahr

67 Mio. Fr. 
pro Jahr

83 Mio. Fr. 
pro Jahr

Beiträge der
Kantone

Das
Gebäudeprogramm

pro Jahr

Förderung 
erneuerbare Energien
und Bonus

pro Jahr pro Jahr

➔ Anpassung der kantonalen Förderprogramme
➔ Keine Förderung der Stromerzeugung (KEV)

80-LLE\3 Energie\521 Öffentlichkeitsarbeit Energie\Präsentationen_Referate\
Förderprogramm\Förderprogramme 2010_Kanton.ppt

Förderprogramme im Kanton Luzern

Kanton Luzern:
- Gebäudeprogramm
- Solarthermie
- Holzfeuerungen 
- Boni für Minergie- und Minergie-P-Sanierungen
- Energieberatung

Deckelung pro Fördergegenstand

CKW: Energieeffizienz-Initiative (Wärmepumpen)    

ewl: Energieberatungsangebot im Strombereich

diverse Gemeinden: www.energie-zentralschweiz.ch

Fördermassnahmen Gebäudeprogramm

! Gefördert wird die Sanierung von Fenstern (A), 
Wänden (B), Dach und Böden (C). Achtung: Es gelten 
unterschiedliche Fördersätze bei Fenstern, der 
Wärmedämmung gegen aussen bzw. gegen unbeheizte 
Räume. 

! Bonus
für Minergie- und 
Minergie-P-Sanierungen
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Förderbedingungen Gebäudeprogramm

! Die wichtigsten Bedingungen für Fördergeld sind:
- Ihre Liegenschaft wurde vor dem Jahr 2000 gebaut. 
- Ihre Liegenschaft ist beheizt.
- Das Gesuch wird vor Baubeginn eingereicht. 

! Im Gesuchsformular sind die detaillierten 
Förderbedingungen Ihres Kantons aufgelistet.

Wer hilft weiter

! Informationen, Gesuchsformular, Bestätigung 
etc.: www.dasgebaeudeprogramm.ch

! Persönliche Beratung:
i l B b it t lregionale Bearbeitungszentrale 

Tel. 041 500 24 22 
info@dasgebaeudeprogramm.ch

! Medienstelle:
medien@dasgebaeudeprogramm.ch 
Tel. 044 395 12 22

Förderung Solarthermie

Grundbeitrag 1'500.- Fr. pro Anlage

Flächenbeitrag  150.- Fr. pro m2 Aperturfläche

gültig für 

- beheizte, bestehende Gebäude 
(B i b 31 12 08)(Baueingabe vor 31.12.08)

- Eingabe vor Baubeginn

Apertur: 
Maximale Projektionsfläche der äusseren Kollektoröffnung, durch die 
unkonzentrierte Sonneneinstrahlung eintritt

Förderung Holzfeuerungen

bei Umstellung von fossiler oder elektrischer
Energieerzeugung:

! < 70 kW: bis 40 kW 7'300.- Fr. 
40 bis 70 kW 8'500.- Fr.

Kombination mit solarthermischer Anlage 
obligatorisch

! ≥ 70 kW:
bis 1'000 MWh/a: 30'000 Fr. + 55 Fr./MWh/a
ab 1'000 MWh/a: 75'000 Fr. + 10 Fr./MWh/a

! ab 2'000 MWh/a: individuelle Beurteilung
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Bonus Minergie und Minergie-P

! Gebäudeerneuerung nach Minergie
Bis 250 m2 EBF: 10'000.- Fr.
Ab 250 m2 EBF: 40 Fr./m2

Max.  100'000.- Fr. (inkl. Beitrag Gebäudeprogramm)

! Gebäudeerneuerung nach Minergie-P
Bis 250 m2 EBF: 15'000.- Fr.
Ab 250 m2 EBF: 60 Fr./m2

max. 150‘000.- Fr. (inkl. Beitrag Gebäudeprogramm)

! Ersatzneubau nach Minergie-P ist möglich

Informationen aus dem Vollzug

! Solaranlagen:
< 10 m2 bewilligungsfrei, 
Ausnahme: Ortsbild- oder Denkmalschutz

! Wärmepumpen:
E d ä d

§

- Erdwärmesonden:
kantonale Bewilligung für Bohrung 

- Luft-Wasser-Wärmepumpen: 
Baubewilligung der Gemeinde erforderlich. 

! Freiluftbäder: Beheizung nur mit Solarenergie oder 
nicht anders nutzbarer Abwärme. 
Keine Beheizung mit Wärmepumpen erlaubt!!

Wie nutze ich die vielfältigen Möglichkeiten der 
Förderprogramme sinnvoll?

Gebäudehülle dämmen
Fenster erneuerndann dann

z. B. Wärmepumpez. B. Holzfeuerung

Solarthermiemit mit

Tage der Sonne 2010Tage der Sonne 2010
Umwelt und Energie mit 

Kantonsarchäologie
Samstag, 8. Mai 2010

Pfahlbausiedlung Wauwil  


